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Maßgebliche Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts: 
 

 
Auszug aus dem Straßenverkehrsgesetz (StVG) 
§ 2 StVG: Fahrerlaubnis und Führerschein (Auszug): 
 
(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, 
bedarf der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen 
Behörde (Fahrerlaubnisbehörde). Die Fahrerlaubnis wird 
in bestimmten Klassen erteilt.  
Sie ist durch eine amtliche Bescheinigung (Führerschein) 
nachzuweisen. […] 
 
§ 21 StVG: „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ (Auszug): 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstra-
fe wird bestraft, wer 
 
1. ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er die dazu erforderliche 
Fahrerlaubnis nicht hat oder ihm das Führen des Fahr-
zeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 
dieses Gesetzes verboten ist, oder 
 
2. als Halter eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulässt, 
dass jemand das Fahrzeug führt, der die dazu erforderli-
che Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das Führen des 
Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach 
§ 25 dieses Gesetzes verboten ist. […] 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 kann das Kraftfahrzeug, 
auf das sich die Tat bezieht, eingezogen werden, wenn 
der Täter 
 
1. das Fahrzeug geführt hat, obwohl ihm die Fahrerlaubnis 
entzogen oder das Führen des Fahrzeugs nach § 44 des 
Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verbo-
ten war oder obwohl eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 
des Strafgesetzbuchs gegen ihn angeordnet war, 
 
2. als Halter des Fahrzeugs angeordnet oder zugelassen 
hat, dass jemand das Fahrzeug führte, dem die Fahrer-
laubnis entzogen oder das Führen des Fahrzeugs nach § 
44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes 
verboten war oder gegen den eine Sperre nach § 69a Abs. 
1 Satz 3 des Strafgesetzbuchs angeordnet war, oder […] 
 
Auszug aus der Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO): 
§ 31 StVZO: Verantwortung für den Betrieb der Fahr-
zeuge 
 
(2) Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder 
zulassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muss, 
dass der Führer nicht zur selbständigen Leitung geeignet 
oder das Fahrzeug, der Zug, das Gespann, die Ladung 
oder die Besetzung nicht vorschriftsmäßig ist oder dass 
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung 
oder die Besetzung leidet. 

Auszug aus der Straßenverkehrsordnung (StVO): 
§ 23 StVO Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers 
 
(1) Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass seine 
Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die 
Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beein-
trächtigt werden. Er muss dafür sorgen, dass das Fahr-
zeug, der Zug, das Gespann sowie die Ladung und die 
Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Beset-
zung nicht leidet. Er muss auch dafür sorgen, dass die 
vorgeschriebenen Kennzeichen stets gut lesbar sind. 
Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen müssen an 
Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern sowie an Fahrrä-
dern auch  am Tag vorhanden und betriebsbereit sein, 
sonst jedoch nur, falls zu erwarten ist, dass sich das Fahr-
zeug noch im Verkehr befinden wird, wenn Beleuchtung 
nötig ist (§ 17 Abs. 1). 
 
(1a) Dem Fahrzeugführer ist die Benutzung eines Mobil- 
oder Autotelefons untersagt, wenn er hierfür das Mobiltele-
fon oder den Hörer des Autotelefons aufnimmt oder hält. 
Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahr-
zeugen der Motor ausgeschaltet ist. 
 
(1b) Dem Führer eines Kraftfahrzeuges ist es untersagt, 
ein technisches Gerät zu betreiben oder betriebsbereit 
mitzuführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören. Das gilt 
insbesondere für Geräte zur Störung oder Anzeige von 
Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder Laserstör-
geräte). 
 
(2) Der Fahrzeugführer muss das Fahrzeug, den Zug oder 
das Gespann auf dem kürzesten Weg aus dem Verkehr 
ziehen, falls unterwegs auftretende Mängel, welche die 
Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigen, nicht als-
bald beseitigt werden; dagegen dürfen Krafträder und 
Fahrräder dann geschoben werden. 
 
(3) Radfahrer und Führer von Krafträdern dürfen sich nicht 
an Fahrzeuge anhängen. Sie dürfen nicht freihändig fah-
ren. Die Füße dürfen sie nur dann von Pedalen oder den 
Fußrasten nehmen, wenn der Straßenzustand das erfor-
dert. 


